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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1997

Norm

ZustG §4

Rechtssatz

Eine bloße Belegenheit als solche (Lagerplatz, Magazin, Lagerraum) stellt keine Betriebsstätte dar. Eine solche setzt

eine regelmäßig und andauernde betriebliche Tätigkeit voraus.

Entscheidungstexte

1 R 970/96k
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